


























prinzip eine Gewalt, welche letztlich auf die Souve­
ränität einer einzelnen Gemeinde keine
mehr zu nehmen braucht.

Während diese Marginalie ~'11.,...orll~~'I"ITi-

reagiert der Gotteshaus-Bund 1700 offiziell mit einer
noch vorwiegend traditionell formulierenden
legung des Wahr- und grundhafften Berichts. Der
Kampf der Salis, der ein privatrechtliches Anliegen
mit politischen Argumenten vermischt, wird zuhan­
den der eidgenössischen Mediatoren, das
Werk gewidmet ist, etwa kühn in Parallele gesetzt zur
«Stiftung der Schweitzerischen als

Abb.

Wahr- und grundhafter

Bericht ..., 1699, Ausschnitt

mit Marginalien.

(Kantonsbibliothek

Graubünden Be 282/9)

maler Natur seien; die anderen Gemeinden halten da­
gegen, dass auch auf der Ebene des Gotteshausbunds
Jura majestatis verwaltet werden und die Gemeinden
deshalb, gerade weil sie alle gleichermassen souverän
sind, bei deren Verwaltung gleichberechtigt mitspre­
chen müssen. Beim Churer droht der Gotteshaus­
bund zwischen der Gerichtsgemeinde und dem Ge­
samtstaat der Drei Bünde als Berufungsinstanz
bedeutungslos zu werden; bei seinem Widerpart be­
ansprucht der Bund, zumal in'der auffälligen Formu­
lierung als «natürlicher Fürst», durch das unter
gleichberechtigten Gemeinden geltende Mehrheits-

uber welchen niemandt richter ist»; eine
..Lv(.JL'_~.L'''''''''''U''''''1 selbst durch könnte er sich hin­
gegen vorstellen. Den Präzedenzfall des Waserschen
Spruchs interpretieren Verfasser wie Kommentator
zu ihren Gunsten. Anders als vormals die Davoser
glauben die Churer ihren Standpunkt mit «rechtli­
chen Erkanntnussen» belegen zu können, die einen
mehrseitigen Anhang von Dokumenten ergeben.
Doch diese so der Anhänger der Salis-Partei - er­
laubten nicht, die maiestatis zu ursurpieren:
«Dann wenn eine Gmeindt allein die Pundthäubter
dem ganzen Pundt wider sein wünschen und willen
auffbürden könte, so were der Pundt kein freyer de­
mocratischer souvrain Standt.» Vielmehr dürfe der
Bund, als «natürlicher Fürst» der die Churer
Vorrechte, die kein «jus acquisitum» darstellten, son­
dern bloss gewährt (vmere facultatis») worden seien,
«nach seinem belieben» abändern. 107 Während sich
die Stadt auf die Bundesbriefe und die «lieben
forderen» beruft, halten die Marginalien fest, dass
die «Altforderen» Chur das Jus creandi magistratus
gewiss nicht überlassen und ebensowenig die Bürger­
meister zu Bundeshäuptern gewählt haben - gerade
weil die Souveränität bei den Gemeinden liegt, müs­
sen sie alle gleichberechtigt an der Besetzung der
Bundesämter teilhaben. 108

Die divergierenden Positionen werden ab­
schliessend einen deutlich, den der
Kommentator in den gedruckten Text einfügt: «zu
handhabung eines jeden Grichts- und Gmeinden,
auch eines jeden Pundts und Gerechtig­
keit». 109 Beide Parteien gehen von der Gemeindesou­
veränität aus (auch wenn das Wort selbst im ge­
druckten Text noch fehlt). Die Churer folgern
daraus, dass keine andere Instanz ihre wohlerworbe­
nen Rechte beeinträchtigen dürfe, zumal sie rein for-

105 Wahr- und grundhaffter Bericht der Rechtsamenen so die Statt Chur

wegen deß verdrießlichen streits mit dem Gottshauß Pundt haben thut,

o. O. 0.]. (1699); in der Kantonsbibliothek Graubünden Be 282/9;

ein unkommentiertes Exemplar befindet sich in StAZ, B VIII 161, ad

S.339.

106 Wahr- und grundhaffter Bericht (wie Anm. 105), S. lf., llf., 20; vgl.

den Siegelbrief bei Jecklin, Urkunden (wie Anm. 21), 2. Heft, S. 99:

«doch das derselbige [Burgermaister] nit sigle, es sie was Gemaine dri

Pündte oder das Gotshus ains werde zuo besiglen».

107Wahr- und grundhaffter Bericht (wie Anm. 105), S. 5-7,9, 18,23.

108 Wahr- und grundhaffter Bericht (wie Anm. 105), S. 9,19.

109Wahr- und grundhaffter Bericht (wie Anm. 105), S. 27; der kursive

Text ist der handschriftlich am Rand hinzugefügte.

Damit ist nun allerdings gesagt,
politische Denken in Graubünden vor 1700
unbedarft gewesen ist. Vielmehr sind die Grawpünd­
nerischen von 1618 ein für schweizeri­
sche Verhältnisse ausserordentlich früher und klarer
Beleg für Souveränitätsideen, und ist der Bo­
den schon bereitet für die neue Terminologie der
«Republiq» oder - wie das Factum tale von 1697
schrieb - «soverainen . Sie auch ohne
freundeidgenössischen Nachhilfeunterricht, wohl
aber mit Belegstellen aus der staats­
rechtlichen Literatur, bereits in den Pamphleten auf
dem Höhepunkt des Churer gebraucht, wie
verschiedene aufschlussreiche Texte zeigen.

Die Churer eröffnen die 1699 mit einem
welcher der neuen

Begrifflichkeit noch entbehrt. Um so auffälliger ist
diese in den kritischen Kornmentaren eines Gegners
der die er in seinem Exemplar des Berichts, das
heutzutage in Bündner Kantonsbibliothek liegt,
an den schreibt. 105 Möglicherweise liegen diese
Bemerkungen auch späteren Repliken der Gottes­
haus- und Salis-Partei zu Grunde. Im Bericht beruft
sich die auf ihre dokumentarisch belegten,
«rechtsammenen und zuständigen Gerechtig-
keit», und Passion» angegriffen wür-

Das der Kommentar, denn die Vertei-
digung von und Soverenitet des
bedeute nicht sich rächen, sondern seiner Schuldig­
keit nachkommen, was mit einer römischrechtlichen
Sentenz belegt «Qui jure suo utitur nemini in-
juriam der Vorsitz Churs werde in Fra-
ge gestellt, die gelten als die
anderen zu beherrschen.
Man nicht des Bürgermei-
sters, das seit 1529 verbrieft ist und deshalb als Basis
der Churer Argumentation «Eins ist si­
gelverwarer oder sigler, ein anders haupt eines so­
vrainen Standts» - der zu Baden sei auch
nicht der Eidgenossenschaft. Ebenso we-
nig wie dieser dürfe Churer .....,"""'... M""".JL ...............·.. u .. 'v.L

geln, «wie ales ihm gefalt», nur auf
der Gemeinden und nur das, was sie beschlossen
ben. 106

Die «judicatur» der anderen zwei wel-
che der Churer Bericht unter Hinweis auf den beige­
legten Siegelbrief von 1529 als «natürliche
empfiehlt, lehnt der Kommentator als in­
cornpetens» ab: Der Gotteshausbund sei ein «Sovrai-
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116 Antwort (wie Anm. 115), S. 9.

117 Zirkuliert auch in handschriftlichen Abschriften, vgl. die drei Exemp­

lare StAGR Landesakten A II LA 1, 1699 o. D. a) sowie die Exzerpte

in StAZ, B VIII 161, S. 348-36l.

118 Acht Fragen, den lobl. Gottshauß-Pundt betreffend, erörtert durch ei­

nen Frey- und Wahrheit liebenden Pundts-genossen, o. O. 1700, S. 3.

119 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 4.

120 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 4f., mit Verweis auf (Bartholomaeus)

Cellarius, Pol. (wohl Tabulae politicae), 2, 5, 24 und 33, Aristoteles,

Politica 6, 2 und Caspar Zieglers Kommentar zu Grotius, De jure bel­

li ac pacis, 1,3, 12.

121 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 5, mit Verweis auf Polybios 6, Puten­

dorf, Jus Naturae 5,7, sowie Grotius, De jure belli ac pacis 1, 3,11

bzw.

sind, haben sie sich mit ein­
eine kleine Souvraine De­

mocratische welche heisset der
Gottshauß-Pundt.» 118 Um die Freyheit zu erhalten,
sind dann auch mit den zwei anderen ähnlich konsti-

I-<" ...... rlc, ...... «Pacta und festgelegt und

eidlich In die im Bun-
desbrief nicht geregelt sind, «ist ein jedwederer
Souverain und independent und hat mit dem andern

.119 Mit lateinischen Zitaten seiner
Autoritäten belegt der seine Überzeu-
gung, dass die der «Vorgesetzten»
WIe Gemeindeebene beim «freyen Volck» liege,

können ........... ,'TT.'o. .... -f- und ent-........... oh .... <:).,-, der Stimmen

setzt
..L .l..1L/>J'J· .... '-I-I-"-" Souveränität - so die

- bedeute nicht, das man über die ~'-'~}"-""JL.L""'-,JL/""..L..L"-"..L..L

ungeschriebenen «Cesatz-Sitt-
ben ist: seien dies

zur
und

vermitten. » 113 weiteren Paralle­
le am Ende des Traktats der erwähnte Kübliser
Brief der und Ratsboten im L......I"-".L..L..L..LJ-.. "-"

..... "h-f-,..,h",..-..rI Ul.JL/,~"-,,...-a..LUL""''''''-''''' mit dem sie 1643 Davos er­
'1r..·1" .... ,.....-.~ bestritten

und

110 Widerlegung deß fälschlich also genanten wahr- und grundhaffter Be­

richt der Rechtsamenen so die Statt Chur wegen deß verdrießlichen

Streits mit dem Gotts-hauß Pundt haben thut. Dedicirt denen vom

lobl. Gotts-Haus Pundt erwehlten (Tit.) Herrn Herrn Mediatoren so

zu Lentz versambiet durch ein ungebundenen und die Freyheit lieben­

den Punds-Mann, 0.0. 1700, S. 6.

111 Widerlegung (wie Anm. 110), S. 19f., 23.

112 Widerlegung (wie Anm. 110), S. 22; vgl. Wahr- und grundhaffter Be­

richt (wie Anrn. 105), S. 9.

113\Viderlegung (wie Anm. 110), S. 23.

114 Friedrich Anton von Salis, Hochgeachte ... Herrn und getrewe liebe

Pundtsgnossen o. O. o. J. (4. Juni 1699), S. 6; Kantonsbibliothek

Graubünden, Be 282/1l.

115 Salis, Hochgeachte (wie Anm. 114), S. 3; Antwort auff ein von Herren

Hauptmann Friederich Antoni von Salis ab Soglio, an die Ehrsammen

Gmeinden wider die Statt Chur abgelassnes Schreiben, o. O. o. J.
(1699), S. 7 (dort auch das folgende Zitat).

usur-

eygne

Untertanen
be-

......, ULA.. F-,.'-'l JLL..L\.• ..L0 IL.\.-J.. ge-
Ver-

zwar gegen den

den Rat im Turnus. ob
dam allein mehr allgemeine
6. andere so haben doch

Statt nicht mehr als vom o-p>1rlnO-C'1i'""t:>.,-,

Orth aus Durch dise gleichheit wird der un-
dertruckung der der Ge-

und
den noch vil andere



126 Handschriftlich in StAZ B VIII 161, fol. 348-361, hier 349 r, 360 -:

127 StAZ B VIII 161, fol. 358, vgl. auch 360 und 353 v: «Werden H. und

Grotius, Cellarij, Ziegleri, Carpzov Bodin Capizug. und dergleichen

auch da dienen, und uns von unserer Pundtnerschen regierung, in que­

stionibus de facto, bricht ertheilen können?»

StAZ B VIII 161, fol. 354 v/355; vgl. auch 351.

129 StAZ B VIII 161, fol. 354 v/355.

130 Christine Barraud WieneriPeter Jezler, Die Stadt Zürich I: Stadt vor der

Mauer, mittelalterliche Befestigung und Limmatraum (= Kunstdenk­

mäler der Schweiz), Basel 1999, S. 294-298.

werben einest gebraucht hat der tapfere Wilhelm
Thell.» 129 Der Churer greift das sprichwörtliche
«Tensus arcus» auf, mit dem TeIls
stand gegen den übermütigen Landvogt legitimiert
wird - eine Warnung, die in derselben Zeit neben
TeIls Büste auch auf das 1698 neu gebaute Zürcher
Rathaus gesetzt wird. 130 Die ständische Freiheit TeIls
und der unabhängigen Bündner Gemeinde ist nun
aber in dieser Formulierung geradezu paradigma­
tisch der modernen Souveränitätslehre und ihren
Nutzniessern, hier den Salis, gegenübergestellt. Zu­
dem spielt die auffällige Gleichsetzung von Souverä-

Gottshauß-Pundt betref-den
Titelseite.

(Kantonsbibliothek Graubünden Be 282/13)

8
fend,1

«gesamten lobl. Pundts und '-"'-'...L'-' .... '..L..L'-~"j;",.

keiten (wie unsere liebe in Gott ruhende Altvorderen
geredt), die heütigs tags, durch bey uns aufrichtigen
Eydt- und Pundtsgnossen ohngewohnte Redensarten
Majestas, Jus Majestatis, Jura Majestatica, Manus
Regia und was ihrgleichen heissen müssen». 126 Mö­
gen diese «Politici und Rechtsgelehrten» ausführlich
erörtern, «ob Souveraineteten und Jura Majestatis
sich praescribieren und durch langwierigen Possess
behaupten lassen» und ob nicht die freien Stände ih­
re Souveränität allmählich durch Verjährung erlangt
haben. Darum gehe es hier gar nicht, und was nütz­
ten Grotius, Carpzov, Bodin und die anderen «poli­
tischen Scribenten», um die spezifischen Bündner
Verhältnisse zu verstehen? 127

Die Skepsis gegen die von diesen fremden Au­
toren vermittelte Vorstellung von «des Pundts so ge­
nannte Souverainitet» ist omnipräsent: «Wann dero­
wegen ein Pundt unter dem titul und vorwandt der
Souverainitet und befügt ist, eine
Gmeindt od. Hochgericht, wie die lobl. Chur
ist, ganz empfindtlich in ihrem Possess anzugreifen
und durch erpracticierte Pluralitet der stimmen sol­
che gmeindt zu übermehren und mit derselbigen zu­
schalten und zuwalten, nach belieben, und alßdann
eine solche gemeindt, in solchem strengen nothfahl,
zu den übrigen zwey unpartheyischen Pündten kei-
nen recours und zuflucht nemmen sondern es
dem Pundt und der Pluralitet ab der nehmen
müsste, wohin käme endtlich ewere theür und wol
erworbene freyheit?» 128 Würde bei solchen Argu­
menten nicht die Regierungsform Mehrheitsentschei­
dungen unterworfen, durch welche auch die Statuten
und Gesetze vereinheitlicht würden, womit der sou­
veräne Bund zuletzt als Appellationsinstanz in Zivil­
und Strafrechtsfällen dastünde? Der Apologet Churs
erkennt hier ausgesprochen scharf die Gefahr der
(Bundes- oder Volks- )Souveränität für den kommu­
nalen Föderalismus, der «alte Recht und ge­
bräuche, Statuten und freyheiten behalten und be­
haupten» will. «Sicherlich, wann mann Jus Ma­
jestatis, die Souverainitet, und den bogen so starckh
spannet, so möchte mithin, alle der ehrbaren Ge­
meinden freyheit zu boden gestossen werden und al­
les unser gnädigen fraw, der Souverainitet und Ober­
herrschaft des Pundts, daß ist, etlichen vil im Pundt
vermögenden Herrn heimfallen. Sicherlich diser, so
hart gespannte Souverainitetes und Majestäts bogen,
ist nicht derjenige, welchen die theure freyheit zu er-

dessen ein Glied) wäre es und wurde also eine Ari­
stocratische Oberherrschafft über die andere Ge­
meinde ihre Mitglieder einführen.» 124

Diese Schwächung der vaterländischen «de­
mocratischen Freiheit» ist als Amtsanmassung und
Angriff auf die souveräne Obrigkeit ein Majestäts­
verbrechen, das in den «wohl bestellten Republi­
quen» mit dem Tod bestraft wird. Wenn hingegen der
Gotteshausbund als souveräne Demokratie bestehe,
so muss er «freye Hand habe]n], seine Regierungs­
Form anzustellen, wie er vermeint besser zu seyn für
die allgemeine Wohlfahrt». Am besten wählt man
deshalb die Staatshäupter nur für die kurze Frist ei­
nes Jahres und mit stark eingeschränkten Befugnis­
sen, damit sie nicht ihr Eigeninteresse verfolgen kön­
nen. Allein gültig soll die Maxime sein, die in «allen
freyen und wohl bestelten Republiquen» verfolgt
wird: «Salus Populi suprema lex esto» - was ent­
sprechend den «Veränderungen der Zeiten» her­
kömmliches Recht brechen kann. 125

Auch die Acht Fragen provozieren eine - nur
handschriftlich überlieferte - Einfaltige auch gründ­
liche Beantioortung, deren Kernpunkt die regelmäs­
sig wiederholte Feststellung ist, dass Chur bloss ein
Caput ordinis darstellt und kein Caput jurisdictionis
(oder auctoritatis); seine Kompetenzen ergäben sich
also aus dem protokollarischen Vorrang und beein­
trächtigten die Souveränität oder der ande­
ren Gemeinden nicht, die deshalb auch diejenige
Churs, also die freie Wahl der eigenen Beamten, nicht
in Frage stellen sollen. Aufschlussreich ist die Schrift,
weil der Verfasser für Chur «Gewohnheiten, Posses­
sen, und landtkundtiger Urthele» anführt und sich
gegen die Methode der Acht Fragen ausspricht, ihre
Argumentation «mit vilfaltigen allegationen auß
berühmten Politischen autoribus zu colorieren», die
«in der Eydgnoschafft und absonderlich in Pündten
... etwas neues und ohngewohnliches sind». Von sol­
chen sprachlichen Neuerungen unangetastet verblei­
ben sollen nach dem Dafürhalten des Churers die

122 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 6.

123 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 24f.

124 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 32.

125 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 26, 41f.; das crimen laesae majestatis

schon im Kommentar zu: Wahr- und grundhaffter Bericht (wie Anm.

105), S. 21; vgl. dazu Bodin, Respublica (wie Anm. 2), S. 173: «At

etiam qui privatus aut quacunque potestate praeditus in iura maiesta­

tis involaverit, capitali fraude obligatur. »

wobei jeder Bürger beim aktiven und passiven Wahl­
recht gleichberechtigt ist: «In einer Democratischen
Rep. soll in gemeinen stand Sachen einer wie der an­
dere in allem und durchauß gleiche Rechte haben so
wohl zu einem Ambt zu stimmen als darzu erwehlt
zu werden.... Ein jeder wann er nur tüchtig ist und
die mehrere Stirnen hat, kan zu den Pundts-Aernbte­
ren gelangen, sonsten wäre es keine rechte Frey­
heit.» 120 Die Natur der Demokratie verlangt aber
auch, dass «das Regiment und die Stands-Sachen
müssen eingerichtet werden, wie es dem mehren
Theil deß Volcks gefalt, als welches den höchsten Ge­
walt hat.... Wann aber der mindere Theil oder eine
Gemeind oder eine Person dieses verhinderen kön­
nen, so ists nicht mehr ein souverainer Democrati­
scher Standt». 121

Demnach muss also für den Verfasser der Acht
Fragen «der höchste Gewalt unzertheilt bey dem
Volck» verbleiben; wenn er aber «zertheilt wäre un­
der den Ehrs. Gemeinden, also daß die einte den Ge­
walt oder die Rechtsamme hätte die Pundts-Aembte­
re zu .erwehlen, eine andre aber das Müntzwesen
oder ein an der Jus Majestatis einzurichten, so könd­
te der Pundt kein Democratischer Stand oder
seyn».122 Erst recht wäre dies nicht mehr der Fall,
wenn Chur das Vorrecht hätte, die Bundesämter zu
besetzen, hinsichtlich der anderen Hoheitsrechte
aber den übrigen Gemeinden gleichgestellt bliebe;
damit wäre die Souveränität nicht nur geteilt, son­
dern auch völlig ungleichmässig auf deren Träger
verteilt - und so die Gleichheit als unabdingbare Vor­
aussetzung der Demokratie «gäntzlich auffgehebt
und benommen». im könnte der
Bürgermeister also nur sein, sofern er von den Ge­
meinden mit ihrer «Freyheit, Landes Fürstlichen
Hochheit und Souverainität» und «nach belieben»
gewählt worden ist, wie dies jedoch zum ersten Mal
beim gegenwärtigen Präsidenten (Friedrich Anton
von Salis) erfolgt sei. Die Churer Argumentation hat
gemäss den Acht Fragen zwei mögliche Konsequen­
zen: Entweder es sind alle Gemeinde für sich «Sou­
veraine Ständt und Republiquen und habend mit ein­
anderen als ein Leib und ein Pundt nichts zu
schaffen»; 123 oder aber es ist, da das Jus creandi ma­

gistratus der höchsten Gewalt zukommt (<<dem Fürs­
ten, und folglich in unserem Standt dem Volck»}, der
Gotteshausbund keine Demokratie, sondern Unter­
tanengebiet - «Der Pundt wäre nicht mehr der Leib,

die Statt Chur (welche doch nichts mehr ist als



des Gotteshausbundes.

(Foto M. Caspar, Chur)

bass.n als auch wegen der form der einrichtung der
Credenzialia sich einiger massen vorschreiben lasse».
Auch in in der Schweitz und an­
deren gefreiten Stenden» würde man sich solche Ein-
griffe in die «sourenitet, hoch- und unsers

""" ..... IV ......... """ ........ 137 Diese «freche» provo-
"'i1fT1orllorl'rY'I eine Gou-

verneurs und wird vom Rat mitsamt dem
Verfasser infamis erklärt, 138 doch zeigt sie vor allem,
wie Bündner Souveränität in und
Solidarität zu anderen Republiken verstehen. Dazu
passt die gegen Spanien gerichtete eines
«auffrichtigen getreuen : «Thund mit

136 Brieften so theils von Ihro Durchleuchte dem Printzen de Vaudemont,

Governatoren zu lVlayland, und theils von dem H. D. Gio. Antonio

Serponti, Königlichem Secretario, auß dero Befehl an Lobliehe Ge­

maine drey Bündten geschriben worden, 0.0. o. J. (14. Juni 1698).

137 Apologia für die undergedruckhte Unschuld oder Vertheidigung der so

genanten vatterlendischen Discoursen, o. O. o. J. (ca. 1699), S. 13, 15;

vgl. Discoursen (wie Anm. 55).

138 Carl Heinrich von Lothringen, Prinz von Vaudamont, Copia Schrei­

bens, o. O. o. J. (5. September 1699); vgl. auch Esame della verita es­

pasto sotto il patrocinio di ... Carlo Enrico di Lorena ... governatore

... dello stato di lVlilano, o. O. o. J. (1699), S. 45: Der Verfasser, ein

adliger, prospanischer Bündner sieht den Grund für die Spannungen

mit Mailand im eigenmächtigen Appell an die Öffentlichkeit, den ein­

zelne seiner Standesgenossen begehen, die er als «particolari Republi­

canti» abtut.

sich fragen, ob man den des '-J~'U_\,..,0J.Jla'-l0U'UJ._lU0

auf die Churer - wie im eingangs Zitierten
Urteil Pieths - als Auswuchs des partikularistischen
Egoismus deuten will oder nicht vielmehr, zumindest
in der oben nachgezeichneten Argumentation, als
Unterordnung partikularistischer Privilegien unter
einen vereinheitlichenden Staatsverband. Wie er­
wähnt, bestätigt ja auch der Spruch den
Gemeinden die «Hocheiten, Rechtsammen und alten
Herkommen», dem Gotteshausbund jedoch ausser­
dem noch die «Souverainitaet». Diese Differenzie­
rung ergibt sich aus dem Blick von aussen, der die
Bündnis- und Kriegsfähigkeit zum Kriterium der
Souveränität macht und diese kaum in einzelnen AI­
pengemeinden erkennt. In dieser ist der
Gotteshausbund allerdings mit einer weiteren In­
stanz konfrontiert: dem Gesamtstaat der Drei Bünde.
Auch auf dieser Ebene der Staatlichkeit sich
um 1700 das neue politische Denken nieder: im Kon­
zept der Neutralität und bei diplomatischen
keiten um Gesandtschaften oder Titulaturen.

Mit dem Konflikt um Chur direkt zusammen
hängt ein spanisches Protestschreiben von
nachdem eine Bündner Legation mit drei '-.JIvI.JUJ.J.UI..vJ.J.

und drei Beglaubigungsschreiben in einge­
troffen diese «Zertrennung» wolle man von «ei­
ner Republic» nicht akzeptieren. 136 Tatsächlich sind
die Spannungen zwischen und
den anderen zwei in Augenblick so
gross, dass an einen einheitlichen nicht zu
denken ist. Dazu kommt aber noch, dass Chur 1695
eine Gesandtschaft losgeschickt im Namen
aller drei Bünde aufgetreten ist und ein Kredenzial­
schreiben vorgewiesen hat, das allein mit dem Chu­
rer Siegel beglaubigt gewesen ist. Eine solche Praxis
entspricht durchaus den mit Chur liierten Mailän­
dern, hat sich aber in den Traktaten der Salis-Partei
im Vorwurf niedergeschlagen, dass die Stadt auf die­
se Weise aussenpolitische Souveränitätsrechte usur­
piere. Churs Gegnern sind daher auch Gewüsser uat­
terländischen Herren bedenkliche Discoursen zu­
zuschreiben und ebenso deren Apologia, die auf den
Mailänder Traktat reagiert und für jeden Bund ein­
zeln das Gesandtschafts- und Bündnisrecht bean­
sprucht. Was Umfang und Beglaubigungsschreiben
einer diplomatischen Mission betrifft, so «dependiert
solches absolute von eines jeden freyen Standts auto­
ritet und wilkhur ... und ist biß dato unerhört daß ein
freyer Sourener Standt der anzahl halben der Am-

Der staatsrechtliche Nachhilfekurs, der sich
auch in Leonhardis Sprache niedergeschlagen hat, ist
wohl von einem oder mehreren belesenen Juristen in­
itiiert worden, die sich nicht im Dienste der Stadt fin­
den, sondern den Landgemeinden beistehen - oder
vielmehr den Salis. Die Argumentation der - von
ihrem und Studiengang her wohl eher urbanen

Rechtsgelehrten richtet sich also gegen die traditio­
nell begründete Sonderstellung der und zuguns­
ten eines territorialstaatlichen Souveräns, der im Fal­
le der Salis ja durchaus auch dynastisch-landesherrli­
che Züge annehmen könnte. 135 Insofern kann man

auch ihre souvraine gemeinden zuthun befugt», näm­
lich das creandi magistratus ausgeübt, be­
kanntlich mit «den juribus condendi leges und bella
gerendi ... ohnmitelbahr verknüpfet seje».134 Wie
schon in ihren früheren Traktaten legt also die Salis­
Partei auch hier Bodins drei wichtigste Merkmale der
Souveränität ihrer Argumentation zugrunde,
während die Churer wohl mit etwas Unbehagen das
Wort «Souvrainitet» erlernt haben, aber darin das
«harkommen» als «limites und marchen» integrieren
wollen - kaum im Sinne des Erfinders.

131 Vgl. zur entsprechenden Ikonographie Thomas Maissen, Von wacke­

ren alten Eidgenossen und souveränen Jungfrauen. Zu Datierung und

Deutung der frühesten «Helvetia--Darstellungen, in: Zeitschrift

für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 56 (1999),

S. 265-302; ders., Die Schöpfung der Helvetia in der bildenden Kunst

und in der Dichtung, erscheint in: Stefan Hess/Tomas Lochmann (Hg.),

Basilea. Ein Beispiel städtischer Repräsentation in weiblicher Gestalt)

Basel 2001 S. 84-101. «Gnadfrow» wird die Nonne genannt, «Gnad­

Jungfrau» dagegen spöttisch das Mädchen, das sich für etwas Besseres

hält; vgl. Schweizerisches Idiotikon, Bd. 1, hg. v. Friedrich Staub und

Ludwig Tobler, Frauenfeld 1881, Sp. 1245, 1248.

132 In dieser Form ist die Wendung vielleicht humanistisch, aber nicht

antik. Livius 45, 31, 6 schreibt «per speciem tuendae Iibertatis», doch

dem Sinn entspricht am ehesten die Passage in der Livius-Epitorne des

Florus, 2, 117,2 (= 3, 13, 1): «tribunicia potestas ... specie quidem ple­

bis tuendae ... re autem dominationem sibi adquirens».

133 StAZ B VIII 161, fol. 358 Y-360.

134 Abscheidt der Stätten Zürich und Bern bey verpflogner Mediations

Handlung zu Mallantz, Staz B VIII 161, fol. 326 Y/327; die Terminolo­

gie stammt von Bodin, vgl. etwa Respublica (wie Anm. 2), S. 232, von

den Bündnern: «creandis magistratibus ac legibus fereridis».

135Vgl.zu diesem Phänomen generell Roman Schnur (Hg.), Die Rolle der

Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1986.

nität und «gnädiger Frau» möglicherweise auf
Siegel an, auf die gekrön-
te Gottesmutter als Stiftspatronin das hält,
aber sehr wahrscheinlich grundsätzlich auf die Jung­
fräulichkeit wie sie bildlich ebenso der sou­
veräne, von fremden Buhlen in seiner Integrität nicht
beeinträchtigte Staat beanspruchen kann. 131

Abschliessend entlarvt die Churer Beantwor­
die «gewissen regier- und herrschafftssüchtigen

die sich der neuen Sprache für ihre eigenen
Zwecke bedienen. begründeten sie alles mit
«lauter feürigem eyfer für die edle freyheit, De­
mocratia und Paritet gleichheit». Doch was,
«wann die Bauren, auch die überschwenckliche gros­
se güter, und Reichthumen wolten getheilt haben, da­
mit die Omnimoda aequalitas und gänzliche gleich­
heit in unserem Standt were»? Die
radikalen Konsequenzen ihrer Lehre wollen diese
Herren gewiss nicht ziehen, von der Churer
Anonymus in livianischer meint, dass sie
die Freiheit nur zum Schein vorschützen, um die
Macht zu erlangen: «Sub specie tuendae libertatis
suam potentiam quaerebant». 132 Wenn der gegneri­
sche der ihn und den tapferen
Wilhelm Tell durch Graubünden begleiten wolle,
dann werde sich bald weisen, in welchen Hochge­
richten und Gemeinden einzelne Herren «despotice
regieren», nach Belieben und walten, sich
mit ihren nie geben,
ter in den Untertanengebieten monopolisieren und
über Generationen - bestimmt sei dies nicht
in Chur der Fall. 133

Die wird
nicht nur diesem Rekurs Wilhelm Tell deut-
lich, sondern ein letztes als sie in den
Mediatoren ihre erläutern. Die Land-
gemeinden hätten «wider alles alte harkommen» die
Churer Vorrechte (Präsidium, Amtsträger, Siegel,
Versammlungsort) im Bund aufgehoben, «und das
alles krafft einer Souvrainitet, darumb sie niemand
Rechenschafft zugeben schuldig sejen; nun gestehe
man ihnen zwahren die Souvrainitet, habe auch sel­
bige niemahlen disputierlich machen wollen; es sey­
en aber derselben gewüße limites und marchen gese­
zet». Nicht nur das Herkommen, auch «Kayfserliche
privilegia» werden angeführt, die Churs «jurisdiction
und Souvrainitet auf das beste bekrefftigten». Darauf
entgegnen die Gotteshausgemeinden, sie hätten

gethan, als was in anderen Pündten üblich



strichen, dass - in erst 1896
hlllnp-.C;;:Wf)l~f' gar 1932 verfügten offiziellen Kantons­
wappens - die drei Bundeswappen gereiht und oft
(als Zeichen der Souveränität) gekrönt neben einan­
der stehen, so auf dem Oberen Tor in Ilanz in
offiziellen Druckschriften oder 1757 auf dem Siegel
des Sanitätsrats (mit nur einer Krone über allen drei
Wappen). 154

146 Anhang eines kurzen, aber bedenklichen Gesprächs zwüschen zweyen

heroischen Eydgnossen und ... Evangelischen und Rörnisch-Catholi­

sehen Pündneren, o. O. o. ]. (1703), S. 2, 15; der Text schliesst an die

in Anm. 90 zitierte Publikation an.

147 Leonhardi, Descriptio (wie Anm. 92), S. 5: «Nam etsi Rhaetiae Res­

publica non tarn dives, magna, ac Potens sit, quam Respublicae Bel­

gica, Veneta etc.: tarnen, hodierno rerum Statu, tantum passus & tra­

mites suos probe custodiendo, & in Neutralitate manendo ... magna

officia pluribus Potentiis praestare potest»; ebenso ders., Account (wie

Anm. 70), S. 17f.: «standing Neuter ... they do eminent Services to

many Potentates; and hence it is, that their Friendship is ... cultivated

and honour'd, and their Neutrality very much esteemd ».

148 Vendramino Bianchi, Proposition, 30. Mai/l0. ]uni 1706 in Chur.

149 Brief vom 28. März 1690, abgedruckt in Waerachtige oorsake, wae­

rom dat het Grisonische Regiment een Nationael Grisones Regiement

is, o. O. o. ]. (26. Oktober 1706).

150 Präsident und Rats boten der drei Bünde, Dem nach bey anlaß von

Meyland und Insprug erfolgter Kohren Paß Versperrung ... , Lenz

10.120. August 1699 (Kantonsbibliothek Graubünden Be 282/3).

151 Chevalier de Graville, Anderer Brieff an gemeine drey Pündt, o. O. o.

]. (13. Februar 1701); Anton von Rost, Copia Schreibens, o. O. o. ].

(13. Dezember 1702); vgl. auch die österreichische Formulierungen bei

Roth, Graubünden (1930, wie Anm. 162), S. 103f., beziehungsweise

von Rost (1702) bei ders., Peter von Salis (wie Anm. 57), S. 27; vgl.

das Beglaubigungsschreiben des englischen Gesandten Stanyan (StAGR

AB IV 1, 63, S. 15f.) und die Rede des spanischen Gesandten: Discor­

so ... pronounciato da ... Don Lorenzo Verzuso Beretti Landi ... Am­

basciadore alle Repubbliche de Svizzeri, e Grigioni gli 20. Decembre

1713.

152 Vgl. ]ohann Baptist Wennser von und zu Freyenthurn, Proposition ...

denen Herren Häupter, Räht und gesambten ehrsamen Gemeinden

lobl. Hoch-Rhaetischer Republic gethan, o. O. 1706; Aegidius Frei­

herr von Greuth, Copia Schreibens an die Herren Häupter und Räthe

der Löbl GrauPündtnerischen Republic, o. O. o. ]. (28. Febr. 1725);

Anbringen de dato 15. ]unij 1729, welches der Kays. Herr. Abgesand­

te Frey-Herr von Risenfels bey der Republic gemeiner 3. Pündten ...

übergeben, o. O. o. ].

153 So bleiben, etwa auf Mandaten, herkömmliche Formulierungen wie

«Wir die Häupter loblicher gemeiner dreyen Pündten» erhalten.

154Wappenbuch (wie Anm. 7), Abb. 29; vgl. Memorie istoriche della Val­

telina da Lavizari, Chur 1716, und Noth-tringend und wohlbegründ­

tes Memorial ... Mit gnädiger Erlaubnuß (Tit.) ihr Weißht. der Herren

Häupteren etc. an die Ehrs. Räth u. Gmeinden der hochlobl. Frey­

rhaetischer Republic, von ... drey Gebrüderen Marnia, Chur 1713

(urspr. 17. Oktober 1711).

der klugen bishar geführten Neutralitet und
auf eine ihre gäntzlichen zuzie-
hende partialitet sich lenken». 146 Damit ist die Bünd­
ner Neutralität nicht nur in Analogie zum schweize­
rischen «guten Exempel» geschildert, sondern zu
einer Voraussetzung der staatlichen Unabhängigkeit
erhoben, zumal Leonhardi die neutrale Bewachung
der Alpenübergänge als Dienst gegenüber den übri­
gen Staaten interpretiert.I"? Tatsächlich bekunden
auch fremde Mächte wie Venedig, dass sie nichts be­
werkstelligen wollen, was dieser Neutralität zum
Nachteil gereichen könnte. 148

Zu «souverän», «neutral» und «absolut» ge­
hört als Teil der neuen politischen Sprache auch «Re­
publik» - der Titel einer Verfassung mit mehreren
Häuptern, die in einer von Monarchien dominierten
Staatenwelt ernst genommen werden will. Wie ge­
zeigt haben Bündner das Wort schon früher verwen­
det, um fremde Länder zu bezeichnen; damit es aber
ein offizieller Titel auch der Drei wird, braucht
es wiederum den Anstoss von aussen, wobei die an­
deren europäischen Freistaaten vorangehen. Valke­
nier spricht in seiner Korrespondenz bereits 1690
von der «Grisonsche Republijck», als er vorschlägt,
ein «Regiment der dappere en vryheydt lievende Na­
tie der ßundten» aufzubieten, um die allgemeine Frei­
heit gegen die Tyrannis und den Hochmut «van een
heerssuchtigen zu verteidigen.v" «Repu-
blik» ist also bei nicht nur neut-
rale Bezeichnung einer Verfassung mit mehreren
Häuptern, sondern ein positiv konnotierter Gegen­
begriff zur - besonders der französischen,
aber allgemein der absoluten. Am 20. August 1699
sprechen dann die Drei Bünde von der «Erhaltung
unsers Stands und Republic». 150 Auch die Botschaf­
ter der Monarchien gebrauchen in ihren Reden jetzt
«Euere Republic». 151 Und schon wenig später wer­
den Wendungen wie «Iobl, Hoch-Rhaetischen Repu­
blic», «Löbl, GrauPündtnerischen Republic» oder
«Republic gemeiner 3. Pündten (in hochen Rhaetia}»
zu offiziellen, auch in der Anrede verwendeten Ti­
teln, 152 Wie dies bereits im 17. Jahrhundert bei den
Zugewandten Genf und Wallis der Fall gewesen ist,
aber sich erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts in
der Eidgenossenschaft selbst ausbreitet, zuerst in
Bern und Zürich, bezeichnen sich die Drei Bünde nun
selbst als «Republic», was nicht bedeutet, dass die äl­
teren Formeln damit ausgedient hahen.P:' Symbo­
lisch wird diese freistaatliche Einheit dadurch unter-

sandte, dass die die Gleichbehandlung
von impliziere - wenn also
für Frankreich angeworben würden, dann müsse dies
auch für die Niederlande möglich sein. 144

Die Bündner, Zürcher und Berner lassen sich
1693 von diesen Ausführungen überzeugen, und im
Vorfeld des Spanischen Erbfolgekriegs wird in
Graubünden auch erstmals die Neutralität diskutiert
und 1702 vom Bundstag offiziell verkündet. 145 Zwar
wird sie nicht von allen anerkannt, na­
mentlich nicht von Österreich, doch für die Bündner
erlangt sie schon bald mehr als sporadischen Cha­
rakter. In einem seiner imaginären Dialoge lässt
Leonhardi 1703 einen Eidgenossen zwei Bündnern
unterschiedlicher Konfession seine - vorerst - offen­
bar unbegründete Angst beichten, sie würden «von

139 Memorial eines auffrichtigen getreuen Eydgnossen an die drey löbl.

Pündten in Hohen Rhetien, o. O. o. ]. (März 1700), S. 26; Berger,

Churs Stellung (wie Anm. 46), S. 261f., interpretiert diesen Traktat

falsch als Parteinahme für Chur; sie ist eindeutig gegen Spanien und

dessen Anhänger gerichtet.

140 Leonhardi, Drey Reisende (wie Anm. 79), S. 15; in der dortigen Über­

setzung: «ist kein grösseres noch hellers Zeichen der Freyheit, als die

Rechte Gesandten zu versenden». Leonhardi zitiert aus Antonius

Klingler, L1C08EKCXcr Exercitationum Academicarum Theologico-Politi­

carum, Zürich 1690, 2. Teil, S. 128. Es ist dies, wie oben Anm. 88 er­

wähnt, die einzige Stelle, wo Leonhardi in diesem Traktat die moder­

ne Terminologie aufgreift. Auf S. 16 übergeht der «Liebhaber der

Freyheit» die Frage, ob die Bündner Residenten an fremden Höfen ha­

ben, mit einer fadenscheinigen Begründung. Vgl. auch ders., Anhang

(wie Anm. 87), S. 4f.

141 Leonhardi, Account (wie Anm. 70), S. 31.

142 Arminio Dannebuchi [= Vendramino Bianchi], Relazione del paese de'

Svizzeri e loro alleati, Venedig 1708, S. 163; vgl. dazu auch die ähnli­

che Einschätzung eines italienischen Beobachters im frühen 17. ]ahr­

hundert, zitiert bei Andreas Wendland, Republik und «Unterta­

nenlande» vor dem Veltlineraufstand (1620), in: Bündner Monatsblatt

1990, S. 182-213, hier 201, wonach die Gemeinden «forrnano una Re­

publica sola, che si chiama Pitag», und 204: «delle tre Leghe si consti­

tuisce un Corpo Politico di Stato Popolare».

143 Michael Schweitzer, Artikel «Neutralität» in: Otto Brunner/Werner

Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Histo­

risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache, Bd. 4, Stuttgart 1978,

S. 320-325; zur Schweizer Parallele Thomas Maissen. Eine «Absolu­

te, Independente, Souveraine und zugleich auch Neutrale Republic».

Die Genese eines republikanischen Selbstverständnisses in der Schweiz

des 17. ]ahrhunderts, erscheint in: Michael BöhleriEtienne Hof­

mann/Peter Reill/Simone Zurbuchen (Hg.), Republikanische Tugend:

Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung ei­

nes neuen Bürgers, Lausanne 2000.

144 Bundi, Kriegsdienste (wie Anm. 66), S. 30.

145 Bundi, Kriegsdienste (wie Anm. 66), S. 62-64; vgl. auch ]ecklin, Ma­

terialien (wie Anm. 65), S. 493.

benachbahrten und Fürsten und
Herrschafften, sonderlich mit in gute
Freundschaft, genaue Verständnussen und gedeyli­
chen Verträgen tretten.» 139

Das Bündnis- und Gesandtschaftsrecht zu-
sammen mit der Gesetzgebung, auch für Leonhardi
das entscheidende Souveränitätsmerkmal. begrün­
det ausführlich und unter Rückgriff auf einen Traktat
des Zürcher Antistes Antonius Klingler, dass dies «für
ein Zeichen eines Souverainen, und von
niemandem anderst als von Gott dependierenden
Stands gehalten» werde: & insi-
gnius libertatis Symbolum quam jus Lega-
tionisv.!"? In seinem englischen Account listet Leon-
hardi die Bündnisse mit Mächten in der
Absicht auf, «to make it appear, the Re-
publick is such, as the Title-page of the Description
represents it» - und dort heisst es: «Free and
pendent Common-Wcalthv.Y" Leonhardis Aus­
führungen sind realitätsnäher die nicht ganz unei­
gennützigen der Salis-Partei: In der europäischen
Staatenwelt werden die Drei Bünde zusammen als
Völkerrechtssubjekt wahrgenommen und nicht der
Gotteshausbund alleine. Das zeigt Kommentar
des Venezianer Vendramino Bianchi, der
festhält, dass weder die noch ein Bund al-
lein aussenpolitische eingehen können,
sondern diese die der
Drei Bünde rarH"'rY\I."rl-lo

unterscheide: «cio eforse
una sola Repubblica, a.......L-'- ..L'-'-'-·..... .L.LL.JV1.

le ha tante
Zum '-J! ....,<.JU...L..L"-LL.<.J ..... ..L..LL.L-'-,.. u

des
der Eidgenossenschaft, ein weiteres
kum der Staatlichkeit, das für diese nicht krieg­
führenden Föderationen zusehends als angemessene
Haltung angesehen wird: die Auch dabei
handelt es sich um einen Begriff des modernen, west-
lichen Staats- und Völkerrechts, allem von
Grotius geprägt wird. Seit dem Frieden
ist die Neutralität als völkerrechtliche legiti-
miert worden, wozu - ebenfalls infolge Souverä-
nitätskonzepts - die thomistische
Bellum justum aufgegeben werden musste. 143

nier ist es zu verdanken, dass die als
und als Wort in der eidgenössischen und
Aussenpolitik eine erste Konjunktur Gestützt
auf Grotius argumentiert der niederländische Ge-
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13. März dass die Drei Bünde wie schon zuvor
Venedig der Neutralität absagen und im Passtraktat
den Durchmarsch österreichischer Truppen gestat-
ten, denen bald die Eroberung gelingt. Die
Seemächte sichern den Bündnern Schutz zu
und nähren -letztlich eitle - Hoffnungen, sie würden
beim I(aiser eine Revision des ..LY-A-IU-.L.LC:A.L.L,....I. ......JL ..Il,"-U.IJ.LIL-U.L'U-l.-0

befördern. der Schwächung der urigelieb­
ten Franzosen ist die Ausrichtung auf die Protestan­
ten in der Eidgenossenschaft und im Westen die ein­
zige zum Vasallenverhältnis gegenüber
Österreich, das Graubünden nun von drei Seiten um­
gibt.

Leonhardi ist als Vertrauter Stanyans ein
Hauptakteur dieser Verhandlungen und wird später
festhalten, «how much I have been instrumental in
procuring the Passage of those Troops». 163 Im selben
Geist wirkt Peter von Salis, der Schwiegersohn des er-

161 Vgl. die Namen der Offiziere bei Bundi, Kriegsdienste (wie Anm. 66),

S. 38-40, 154-156.

162 Zum Hintergrund Hans Roth, Graubünden und das Ausland im Spa­

nischen Erbfolgekrieg, 2. Teil, in: Jahresbericht der Historisch-an­

tiquarischen Gesellschaft von Graubünden 60 (1930), S. 59-192;

ders., Gesandtschaften (wie Anm. 57), S. 96-128.

163 Leonhardi, Account (wie Anm. 70), S. 36f.; Stanyan gewidmet ist auch

eine Schrift Leonhardis «Uber die zw. Venedig u. 4 Pündten abgesetz­

te Alliantz An. 1706», vgl.1Ylöller, Graubünden (wie Anm. 66), S. 647.

ben die mit Valkenier befreundeten Salis-Maienfeld
sich von Frankreich abzuwenden begonnen; ein wei­
terer Salis, der Podestat Johann Anton, tritt 1701 zur
Konsternation derselben Macht in niederländische
Dienste über. Dort dienen inzwischen auch andere
Mitglieder der Familie, was bei den ersten niederlän­
dischen Werbungen von 1693 noch ausgeschlossen
gewesen ist. 161 bietet sich nunmehr, da
Spanien und Frankreich im Erbfolgekrieg vereint an­
treten, eine neue Option jenseits der dominierenden
Kontinentalmächte und an: Das
Auge richtet sich auf eine tendenziell protestantisch­
kleinstaatlich-republikanische Linie, zu der England,
die Niederlande und später Venedig gehören. Der
Verrat des in französischen Diensten stehenden Ru­
dolf von Salis-Zizers, die Nichtberücksichtigung Pe­
ters von Salis-Soglio und anderer Familienangehöri­
ger bei militärischen Beförderungen und der darauf
folgende Bruch der Familie mit Ludwig XIV. führen
dazu, dass die gesamte Bündner Aussenpolitik neue
Wege geht und sich, kräftig unterstützt durch die re­
formierten Prädikanten, für Jahrzehnte auf die See­
mächte ausrichtet. 162 Obwohl die Salis auf Distanz
zum Kaiser bedacht bleiben, profitiert auch der
Habsburger Joseph davon: Die Gesandten der Al­
liierten, der oberösterreichische Regimentsrat
hann Baptist Wenser und Abraham Stanyan für Eng­
land (und im Namen der Niederlande), erreichen am

rf.c:.11'Y'\~.c:."-'11~.c:.-.n der Raetia die drei
1I-l~,..-.rf.c:.C'n.,rT'-',"""""''''.c:...-. mit einer Kette Die
D..... n/~h.",.,.f-+- auf Rückseite lautet MONUMENTUM

ILLUSTR. REIP. TIGURINAE CUM ILLUSTR.
REP. TRIUM FOEDERUM RHAETORUM CON­
FOEDERATIONIS CELEBRATAE TIGURI D. V.
MAll MDCCVII.157

Nicht nur die Jl..J'.L.L'-I- ......JLIJI-/JLU."'~.L.L'-' bezeugt, sich
Graubünden um 1700 in einem Netz re-
publikanischer Allianzen Auch Bianchi
den
lezeit, UU0V.L.LUl ......JL.L.L .......L.L

nutzlich

155 Hans-Ulrich Baumgartner/Julia Telegdy-Neudorfer/Ingrid R. Metz­

ger, Zeugnisse der Geschichte Graubündens. Bündnismedaillen im

Rätischen 1Yluseum(Schriftenreihe des Rätischen 1Yluseums, 40), Chur

1996,S. 35,59-73, 78-80.

156 Dazu Th. 1Ylaissen, Alte Eidgenossen (wie Anm. 131).

157 Baumgartner, Zeugnisse (wie Anm. 155), S. 83f.

158 Allianz oder Bündnuß entzwischen der durchleuchtigen Republic

Venedig und den lobliehen drey Pündten der ersten alten Rhaetia (17.

Dez. 1706), in: Pündtnerische Tractata, Chur 1728, S. 39; vgl. dazu

Felici 1Ylaissen, Die Bündnerisch-Venezianische Allianz von 1706,

Bündner 1Ylonatsblatt 1964, S. 81-144, ferner Vendramino Bianchi,

Propositione, 22. Februar 1706.

159 Vendramino Bianchi, Proposition, 10. Juni 1706 in Chur; vgl. auch

seine Proposition, o. O. 20. Juli 1706 und Proposition, o. O. 17. De­

zember 1706; sowie die anonyme Copia eines Briefs, o. O. 14. Febru­

ar 1706: «daß Ihr eine zwischen Freyen Ständen jederweilen wohl

erschossene Harrnoney bevestnen helffen wollet».

160 Johannes Leonhardi, Christlicher Underricht 1. Was von dem Eid und

von den Bündnussen zu wüssen; 2. \XTie beyde sollen beobachtet und

gehalten werden; 3. \XTie die Verachtung des Eids und der Bundsbruch

so schwere Straffen verdienen und nach sich ziehen, o. O. 1707.



wähnten Hercules und Bruder Johann Antons, des
Überläufers in niederländische Dienste: Von 1709 bis
1713 bereist er als Gesandter die Niederlande und
England, um durch Fürsprache der Seemächte die
Revision des Mailänder Kapitulars und den Ein­
schluss der Drei Bünde in den Utrechter Frieden zu
erreichen. Der Envoye von Salis hat sich bereits als
Freund von und Truppenwerber für Venedig hervor­
getan und geniesst bei der Serenissima einen so guten

dass sie ihm 1716 - erfolglos - den Oberbefehl
im Türkenkrieg antragen wird. 164 Von den engen
Bündnissen der Bündner mit Bern und Zürich ausge­
hend, erklärt er in England zur Regel «qu'il n'y point
de solide amitie entre estats et estats que celle qui est
entre des republiques» - unter ihnen herrscht
Gleichrangigkeit, während <des grands princes» es
als Gnade betrachteten, den kleinen Staaten das Ge­
schuldete zu geben. 165 Die Salissche Gesandtschaft
findet ihren Niederschlag in der Defensivallianz von
1713 zwischen den Generalstaaten und der «Lobl,
Republic der dreyen Pündten». Die «ewige und ge-

dass der
Neutralität bedeute. Dem
Graville, 173 worauf der Bundstag ohne Konsultation
der Gemeinden auf den französischen Wunsch ein­
geht und den Brief erneut losschickt, diesmal mit der
Formel «Pundtsverwandte». Im österreichisch ge­
sinnten Zehngerichtebund brechen darauf Unruhen
aus, so dass die Eliten mit den Salis an der Spitze ein­
lenken und die Bevölkerung ausdrücklich beruhigen
müssen, dass die gewählte Formulierung - entgegen
der Absicht Gravilles - die Neutralität nicht tangiere
und nur als Höflichkeitsfloskel anzusehen sei. Sie ge­
he auf 1516 und nicht auf 1663 zurück und enthalte
«nicht das geringste so dem Land an seiner freyheit
praejudicierlich oder nachtheilig sein mochte», wie
Otto Grass erklärt, der Dekan der evangelischen Kir­
che im Grauen Bund. In seinem Brief an die Prätti­
gauer rechtfertigt er auch, weshalb jemand, der ein
«Tirann unseren glaubensgnossen gleichwohl
als «gnädiger Fürst» angesprochen wird. Es handle
sich um ein «Cornpliment, das niemand bindt» und
oft gewährt werde, ohne dass es Vorrechte implizie­
re. Man solle die «Oberen» nicht verdächtigen, dass
sie ihr Vaterland verraten oder verkaufen wollten,
denn diese würden dabei selbst am meisten verlieren:

169 Felici Maissen, Die Gesandtschaft des Grafen Ulisses von Salis (1707),

in: Bündner Monatsblatt 1965, S. 47-55, hier 52.

170Vgl.die Ausführungen von Bianchi, Relazione (wie Anm. 142), S. 179,

über den Adel: «Sarebbe troppo infelice la costituzione di quella Re­

pubblica, se non vi fossero molti, e molti degni Soggetti, che operasse­

ro con puri istinti di zelo per il ben commune ... »; S. 190: « ... essendo

assai naturale, ch'in una Repubblica Democratica, e povera, nella qua­

le ogni persona del volgo puo ascendere ai primi gradi, la sorte ne fac­

cia montare aleuni di quelli, che nutrendo sentimenti eguali alla bas­

sezza della nascita, sarebbero dalla vilta dell'animo proprio portati sin

avendere la liberta della Patria, se cio stasse in loro potere. Ella non e
colpa della Nazione, ma piu tosto della qualita deI Governo, edella

necessita, e puo tenersi per cosa certa, che qualunque saggia Repub­

blica Aristocratica, se degenerasse per castigo del Cielo in Democratica

con le circostanze della situazione ristretta simile aquella de' Griggio­

ni, non l'eguagliarebbe nel tempo, a nella feilicita della durazione.»

171 Zum Formelstreit und dem darauf folgenden Davoser Tumult Roth,

Graubünden (wie Anm. 162), 1930, S. 92, 149-172; ders., Peter von

Salis (wie Anm. 57), S. 35f.; Sprecher, Geschichte (wie Anm. 164),

S.48-51.

172 EA 6, 1, S. 1643f.

173 StAGR AB IV 1, 59, S. 467 (14. Oktober 1703); vgl. auch All LA 1,

Wahre und authentische Copey dess Titels, so die gesambten Hr. Eydt­

genossen dem König in Frankreich geben thünd (19. Oktober 1703).

freundschaftlich zusammenhalten, erklärt er dem Se­
nator, und begründet dies: <des princes ne les ayant
jamais aimees». Von Salis meint weiter, er schäme
sich fast, vor dem Dogen zu erscheinen, wenn er be­
denke, dass sein Land durch den Allianzvertrag so
grosse Pensionen zugesprochen erhalte. Die Bündner
Aristokraten wären nämlich ohne Rücksicht auf das
eigene materielle Interesse geneigt, der Republik Ve­
nedig zu dienen, doch das Land sei demokratisch und
da zähle die Stimme des Adeligen nicht mehr als jede
andere aus dem gemeinen Volk. 169

Es ist hier unwichtig, ob Ulisses von Salis
tatsächlich so uneigennützig dachte wie er sich dem
Vizedogen gegenüber äussert. Entscheidend ist die
doppelte Frontstellung, einerseits gleichsam naturge­
geben gegen Fürsten und Monarchen, die Republi­
ken nicht gleichwertig behandeln, geschweige denn
lieben können; andererseits aber auch gegen die De­
mokratie, in der man zwar zu leben gezwungen ist,
die es aber in ihrer Fixierung auf den persönlichen
materiellen Vorteil eines jeden Bürgers verunmögli­
che, dass die Adligen ihre ritterlichen Tugenden aus­
leben können, die sie wie die selbstlose Grosszü­
gigkeit - für sich beanspruchen. 170 So bleibt die
ständische ausgesprochen gegenwärtig,
doch hat das Konzept der «Republik» in seiner
Frontstellung gegenüber der Monarchie den integra­
tiven Vorteil, dass es die beiden in Graubünden un­
streitbar vorhandenen Elemente, das aristokratische
und das demokratische, gegen ein drittes, als fremd
und bedrohlich empfundenes Prinzip vereint.

Diese sich abschliessend
auch anhand von Streitigkeiten über die Titulatur
nachweisen. Der französische Gesandte Graville
weist 1703 ein Schreiben der Drei Bünde an Ludwig
XIV. zurück, in dem die gemäss der Allianz von 1516
gebräuchliche Anrede «allie» fehlt. 171 Er wünscht ei­
ne neue Ausfertigung, in der die Formel «Bundesver­
wandte» stehen soll, wie sie seit dem Soldvertrag von
1663 üblich ist: Darin bezeichnet der Sonnenkönig
die Eidgenossen und ihre Zugewandten als «Tres­
chers Grands Amis, Alliez et Confederez», in der
deutschen Übersetzung «fyrgeliebten, großen Freun­
den, Eidt- und ßundtsverwanren». 172 Doch die Bünd­
ner haben die Allianz von 1663 nicht unterzeichnet,
und wenn sie Gravilles Forderung entgegenkommen,
könnte das als nachträgliche Anerkennung eines
Bundesverhaltnisses ausgelegt werden. Entsprechend
warnt der österreichische Botschafter, Baron von

naue Schutz-Vereinbahrung» verpflichtet die beiden
Kleinstaaten, «im Fall eines Angriffs einanderen zu
helftenv.?" Die Bündner versprechen Truppen,
während die Niederländer ihre Unterstützung zusi­
chern, um die Souveränität über das Veltlin zu wah­
ren. Zu Recht beurteilt Martin Bundi dieses Bündnis
als etwas «grundlegend Neues», wie es in seiner en­
gen politischen Bindung noch mit keinem fremden
Staat abgeschlossen worden ist. 167 An die Stelle mit­
telalterlicher Bündnisgeflechte tritt hier erstmals eine
völkerrechtliche Allianz unter souveränen Staaten,
die das geteilte aussenpolitische Interesse aus ihren
republikanischen Gemeinsamkeiten herleiten.

Vendramino Bianchi ortet diese Neigung bei
derjenigen Familie, welche die Bündner Neuorientie­
rung in erster Linie betreibt, den Salis, «ehe come Cit­
tadini di Repubblica amano, non per interesse, ma
per puro zelo l'altre Repubbliche». 168 Nun ist aber
der Venezianer Aristokrat, der nach seiner Mission
unter dem Pseudonym Arminio Dannebuchi einen
für die Bündner gleichermassen sachlichen wie wohl­
wollenden Bericht über die Schweizer und ihre Zu­
gewandten veröffentlicht, grundsätzlich kein grosser
Freund der «Repubblica Democratica», wo der ge­
meine Mann vom Pöbel in höchste Ämter aufsteigen
kann. Wenn Bianchi also die Republik lobt, dann
meint er klar deren aristokratische Variante, wie er
sie aus Venedig kennt. Damit trifft er sich durchaus
mit den Salis, wie ein Gespräch zeigt, dass Ulisses von
Salis im April 1707 mit dem Vizedogen Antonio Mo­
cenigo in einer Gondel führt, als der Bündner in offi­
zieller Mission die Freude seines Standes über den Al­
lianzvertrag bekunden soll. Republiken müssten

164 Andreas von Sprecher, Geschichte der Republik der drei Bünde im

achtzehnten Jahrhundert, Bd. 1, Chur 1873, S. 98; vgl. das Urteil

Vendramino Bianchis, zitiert bei F. Maissen, Allianz (wie Anm. 158),

S. 97, wonach die Salis «nichts anderes im Herzen haben als die Ehre

und den Eifer für den Dienst der Republik und ihres Vaterlandes,

seltene Eigenschaften in einem Lande, wo nur das Interesse herrscht».

165 Zitiert bei Sprecher, Geschichte (wie Anm. 164), S. 82f.; zu den Ge­

sandtschaften ausserdem ergänzend Roth, Peter von Salis (wie Anm.

57), S. 42-45, sowie Bundi, Kriegsdienste (wie Anm. 66), S. 75-82.

166 Allianz-Tractat zwischen ihro hochmögenden denen Herren Gen.

Staaten der vereinigten Niederlanden, und der lobl. Hoch-Rhätischen

Republic, so An. 1713 beschlossen und ratificirt worden, in: Pündt­

nerische Tractata, Chur 1728, S. 53; zum Bündnis auch Bundi, Kriegs­

dienste (wie Anm. 66), S. 83-87.

167 Bundi, Aussenbeziehungen (wie Anm. 29), S. 195.

168 Bianchi, Relazione (wie Anm. 142), S. 196.
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«jetz sind sie Patronen, und herren, alß dan würden
sie sclaven sein». 174

Die Empfindlichkeit der Gemeinden, die hin­
sichtlich der Titulatur anhalt.T" zeigt, wie miss­
trauisch die Spielregeln des von Monarchien domi­
nierten diplomatischen Zeremoniells beobachtet,
aber auch übernommen werden. Otto Grass hat Ver­
ständnis für diese Befürchtungen, obwohl er sie in
diesem Fall nicht übergewichten will. Gerade sein ab­
schliessendes Argument zeigt erneut, wie die Eliten
und der gemeine Mann durch ein gemeinsames In­
teresse gegen die Monarchien geeint werden, die sie
gleichermassen zu Sklaven degradieren würden.
Auch wenn diese Angst in konfessioneller Hinsicht
vor allem der französischen «Tyrannis» gilt, so ist sie
nicht auf diese beschränkt. 1707 protestiert der
Bundstag nicht zum ersten bei Österreich «we­
gen der von Ihr. und deßen representanten
unserem standt gebenden Titulatur» und bean­
sprucht die zugesagte Gleichbehandlung mit «der
lobl. Eydtgn. Republic», nämlich dass man «alß ei­
nen gefreyten erbvereinigten stand den gebührenden
titul» erhalte, wie dies «von anderen hohen Potenta­
ten und derselben Ministris» ebenfalls geschehe.
«Widrigenfalls unsere Herren und 0 beren, die ehrs:
Gmeinden sich villicht resolvieren dürffen zu befeh­
len, daß dergleichen schreiben nicht mehr sollen an­
genommen werden.» 176 Tatsächlich wird die kaiserli­
che Titulatur 1709 zweimal im Referendum von den
Gemeinden erörtert, die damit als «unsere Herren
und Oberen» entscheiden. Mit dem entsprechenden
Selbstbewusstsein antwortet das Halbhochgericht
Castels-Luzein mit seinen vielleicht tausend Einwoh­
nern dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs
Deutscher Nation, diese Gemeinde wolle fortan «kein
schreiben under anderer Titulatur, alß wie sichs einem
gefreyten Standt und Republic gebührt nicht annern­
men». Das benachbarte Klosters verweigert sich
ebenfalls der «verächtlichen» Titulatur und verlangt
von Fürsten und «Potenzen» eine Form, «wie es ei­
nem Souverainen und gefreyten Standt sich gebührt,
und auch Lobl. Eydtgnoßschafft gegeben wirdt».177

Die Gerichtsgemeinde Klosters hat zum Schluss
noch einmal illustriert, wie das Konzept der «Sou-

veranitat» (und, damit direkt verbunden, der «Repub­
lic») um 1700 in den rätischen Alpentälern aufge­
nommen wird, aber es letztlich weder den Zeit­
genossen noch uns Nachgeborenen erlaubt, die kom­
plexen Bündner Verfassungszustände angemessen zu
erfassen. Gerade deshalb ist die vorliegende Untersu­
chung der politischen Sprache gewidmet worden und
nicht der Verfassungsgeschichte. Es ging darum zu
zeigen, wie das Wort «Souveränität» mit seinen ver­
schiedenen denkbaren Implikationen zu einem Mit­
tel der politischen Auseinandersetzung wurde - und
nicht darum, den unvermeidlicherweise unklaren Sitz
dieser Souveränität zu bestimmen. Allein in völker­
rechtlicher Hinsicht scheint dieser um 1700 wenig
umstritten zu sein: Der Freistaat der Drei Bünde
agiert mit Bündnis- und Gesandtschaftsrecht in der
Staatenwelt.

Konsens besteht ebenfalls darüber, dass die Ge­
meinden «Herren und Oberen» im Freistaat sind.
Aus der Gemeindesouveränität lassen sich aber die
widerspüchlichen Folgerungen ziehen, die vorgeführt
worden sind. Für Chur besteht seine Souveränität
darin, dass die Stadt ungestört beim "Herkommen
und beim «Possess» wohlerworbener Vorrechte ver­
bleiben kann; dies impliziert eine altständische Frei­
heitsvorstellung, die durch kollektive Privilegien
gewährleistet wird. Churs Politik und seine Rechts­
vorstellungen entspricht derjenigen in anderen
Zunftstädten wie etwa Basel, das im Spätmittelalter
die bischöfliche Landeshoheit erbt - auch wenn eine
Territorialherrschaft wie in den Schweizer Stadtkan­
tonen für Chur nicht mehr zur Diskussion steht. Die
Partei der Salis, die realistischerweise eher auf eine
zumindest indirekte Territorialherrschaft hoffen
können, folgert dagegen aus der Gemeindesouverä-

174 Dekan Otto Grass an die Prättigauer, StAGR Landesakten A II LA 1

(undatiert, 1663-1713, jedoch 9. Oktober 1703); Grass meint im Brief

auch, es sei vielleicht gut, «wan ich eine abschrifft dem Hh. Leonhar­

di in den hinderen Rhein wurden zuschicken».

175Vgl. die Debatte vom 14. Juli 1708, als ein Brief des Sonnenkönigs die

Anrede «A nos tres chers grands amis allies et confederes» trägt und

die Gemeinden konsultiert werden, StAGR AB IV 1, 66, S. 379- 383.

176 Bundstag vom 9. Februar 1707, StAGR AB IV 1, 63, S. 15f.; ebenso

76f.; vgl. den Bundstag vom 29. Februar 1709, StAGR AB IV 1, 67,

S. 11,14.

177 StAGR AB IV 1, 67, S. 116f.; vgl. auch S. 60 (Bergell under porta) und

73 (Oberengadin) sowie das Protestschreiben nach Innsbruck, StAGR

All LA 1, 31. Januar 1709.

nitat, dass alle Gemeinden in den Fragen, die sie als
Kollektiv, als Gotteshausbund betreffen, gleichbe­
rechtigt mitbestimmen müssen und dass der Bund als
«natürlicher Fürst» über Mehrheitsbeschlüsse die
Vorrechte der einleinen Gemeinden aufheben kann.
Eindrücklich formulieren die Acht Fragen, was das
Privileg Churs bedeutet, das Bundeshaupt und die
Beamten einzusetzen: «Die Democratische Freyheit
und die gleiche Souverainität der Gemeindten wurde
hiermit mächtig erschüttert: So bald man die Gleich­
heit bestreitet, greiffet man die Freyheit an, weilen
die Gleichheit die Seele der Republiquen ist.» 178 Wohl
meint der Text hier in erster Linie die Gleichheit der
Gemeinden (und nicht der Individuen), doch gleich­
zeitig ist klar: «Die Erwehlung der Gemeindten
Aembteren gehört indivisim den Burgeren und Nach­
bauren einer jedwederer Gemeind durch die mehrere
der Stimmen», und bei diesen Wahlen herrscht wie
erwähnt Gleichheit im aktiven wie passiven Bürger­
recht. 179 So ist es auch gewiss, «daß keine Demcera­
tische Freyheit seyn könne, wo die Erwehlung bey
dem Volck nicht stehet», woraus sich ergibt, dass
«ein freyes Volck und also der Pundt befügt seye, sei­
ne Regierung nach seinem belieben anzustellen». 180
Die Erläuterung «und also der Pundt» macht deut­
lich, dass die Souveränität letztlich über die Ratsbo­
ten beim (Gotteshaus- )Bund zu liegen käme - nicht
viel anders als sie in einem modernen Parlament von
den Volksrepräsentanten gehandhabt wird, hier aber
zudem noch durch das Gemeindereferendum in ge­
wichtigen (aussenpolitischen) Fragen beschränkt
bliebe. 181

Johannes Leonhardi ist nicht nur ein Anhänger
der Mediation, er sucht auch methodisch wie inhalt­
lich einen Mittelweg zwischen den beiden gegneri­
schen Positionen, gelangt dabei allerdings durch die
(behutsame) Übernahme des Souveränitätskonzepts
zu ähnlich - im Sinn Randolph Heads - «radikalen»
Ergebnissen wie die Acht Fragen, ohne dass er darob
die konkreten Unzulänglichkeiten des Bündner Ver­
fassungsalltags übersehen würde. Auch für ihn be­
steht die «leibliche Freyheit» darin, dass «wir unsere
Oberkeit widerum haben selber mögen setzen, ord­
nen und bestättigen» - Wahlen sind ein Privileg, das
Gott den Bündnern «vor allen anderen Völckeren be­
scheret» hat. 182 Nur in dieser Alpenrepublik können
alle Bürger, unbesehen ihres Reichtums, an den Äm­
terwahlen in ihren Gerichtsgemeinden teilnehmen
und über die Ratsboten und das Referendum auch

auf gesamtstaatlicher Ebene als Souverän wirken,
wie es Leonhardis oft wiederholte Formel besagt:
«Die Gemeinden und das Volck als der höchste Ge­
walt unsers freyen democratischen Stands». 183

Einzelne Texte der Salis-Partei, namentlich die
Acht Fragen, und Leonhardis Traktate sind für ihre
Zeit völlig aussergewöhnlich, indem sie grundlegen­
de Prinzipien auch der modernen Demokratie for­
mulieren: Das Volk übt in der Gemeinde die Recht­
sprechung und Verwaltung direkt oder durch
gewählte Amtsträger aus, bestimmt auf der Ebene
der «Republic» der Drei Bünde die (Aussen- )Politik
durch seine Repräsentanten und in Referenden und
ist als Souverän in den einzelnen Bünden auch über
Herkommen und ständische Privilegien erhaben, wo­
bei Wahlen und Sachreferenden durch Mehrheiten
entschieden werden und politische Gleichheit nach
dem Prinzip «one man, one vote» für alle Bürger gilt,
ohne Zensusbestimmungen und sowohl als aktives
wie passives Wahlrecht. Dabei ist zu beachten, dass
Einschränkungen auch des aktiven Wahlrechts nicht
nur in den revolutionären amerikanischen und fran­
zösischen Verfassungen, sondern auch in der Schweiz
nach 1848 selbstverständlich bleiben: Die Vorstel­
lung, dass selbst ein Armengenössiger, also Abhängi­
ger und an Umverteilung Interessierter, ein gleich­
wertiger Bürger sein könnte, bricht sich erst spät
Bahn. Der Bündner Bürgerstatus beruht also nicht im
liberalen Sinn auf der Fähigkeit, sich durch wirt­
schaftliche Produktion selbst zu erhalten, sondern im

178 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 33; der Verfasser zitiert dazu Lodovi­

co Settala, De ratione status, Hamburg 1659, S. 408 (7, 6: De institu­

tis popularibus respectu Magistratuum): «In Republica populari prae­

cipuum fundamenturn situm est in aequalitate libertatis, suffulta

paritate magistratuum.»

179 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 4; vgl. auch oben, Anm. 120.

180 Acht Fragen (wie Anm. 118), S. 33.

181 Dazu Frank Schuler, Das Gemeindereferendum in Graubünden, in:

Andreas Auer (Hg.), Les origines de la dernocratie directe en Suisse,

Basel/Frankfurt a. M. 1996, S. 27-64.

182 Johannes Leonhardi, Christliche Glückwunschungs-Predig, welche

Anno 1702 den 10. May st. v. acht Tag nach der Erwehlung des ...

Junckern Fr. Joh. Paulus Schorsehen zum Haupt oder Land-Amma der

gantzen lobl. Landschafft Rheinwald ... gehalten, o. O. o. ]., S. 13;

ähnlich auch ders., Christliches Gebät, welches ... den 6. Novembris

dieses 1701. Jahrs auff den angestelten Fast- Danck- Buß- und Bettag

... gebraucht werden, St. Gallen 1701, S. 5.

183 Leonhardi, Gebätt (wie Anm. 74), S. 7.



republikanischen Geist auf seiner potenziellen mi­
litärischen Diensttauglichkeit. Für ein armes Land,

seine bescheidenen Reichtümer dem Solddienst
verdankt, ist dies das angemessene Kriterium für po­
litische Partizipation und zugleich eine Erklärung für
die korrupten Auswüchse des Klientel- und Parteien­
wesens.

Wenn die vorgestellten Traktate sich auch im
19. Jahrhundert noch zeigen lassen könnten, so sind
sie erst recht völlig aussergewöhnlich für ihre Entste­
hungszeit. Im 17 . Jahrhundert lassen sie sich in ihrer
Radikalität allenfalls mit Überlegungen der engli­
schen Levellers oder Spinozas vergleichen, denen sie
allerdings voraushaben, dass sie sich direkt auf die
konkrete politische Praxis in Graubünden beziehen.
Insofern hat durchaus eine richtige Spur ge­
wiesen, auch wenn im Vorangegangenen die staats­
rechtliche Sprache nicht als Produkt des Verfas­
sungsalltags verstanden wurde, sondern als Ergebnis
interessengeleiteter Selbstdeutung, welche die bei
ausländischen Autoren erlernten Konzepte auf die ei­
genen Verhältnisse anwendet. Zudem hat Head die
Texte des frühen 17. Jahrhunderts allzu modernis­
tisch im Sinne der naturrechtliehen Freiheit und
Volkssouveränität interpretiert; der entscheidende
Wandel erfolgt jedoch erst um 1700 durch die syste­
matische Anwendung der Bodinschen Souveränitäts­
theorie auf die Verhältnisse. Erst durch sie,
und damit durch die theoretische Klarurig der Herr­
schaftsverhältnisse zugunsten von «Volck und Ge­
meinden», beginnen die Bündner ihren Staat als (de­
mokratische) Republik zu verstehen und von den
.J..'I' .... '-J.L.J..Ll-..L,'-.L.L.I.v.L.J. abzugrenzen.

Damit ist auch Peter Blickle nur bedingt zuzu­
stimmen, wo er mit dem dem Appenzell und
Graubünden als Belegen erklärt: «Der Kornmunalis­
mus als Lebensform zeigt eine hohe Affinität zur Re­
publik als Staatsforrn.» 184 Die Republik als Staats­
form setzt die Idee der Souveränität voraus, die wie
gezeigt in Graubünden (nicht aber im Wallis) auch
theoretisch bei den Gerichtsgemeinden geortet wird
und insofern wirklich der kommunalistischen Tradi­
tion entspringt. Da sie aber die Herrschaftsfrage ten­
denziell zugunsten eines Volkes gleichberechtigter

oder des übergeordneten Bündnisses als eines
«natürlichen Fürsten» entscheidet, untergräbt die
Bündner Republik die herkömmliche und - wie am
..J.Jv.J.0LJ.J. ...... .J. Churs gezeigt - auch herkömmlich begrün­

der Gemeinden. Tatsächlich können die

Bündner Gemeinden bis 1799, ja bis 1851 ihre Sou­
veränitätsrechte bewahren; doch dies gelingt nicht
dank dem Konzept der Republik, sondern gegen die
oder zumindest trotz der Republik. Der genossen­
schaftliche Kornrnunalismus, darin ist Blickle beizu­
stimmen, erschwert die Ausbildung fürstlicher Herr­
schaft; aber er steht in einem Spannungs- und nicht
in einem Mutterschaftsverhältnis zur modernen,
ebenfalls herrschaftlichen Idee der Republik. 185

Ob solcher stets etwas kühnen Filiationen sol­
len die vormodernen Aspekte der Bündner Volks­
herrschaft nicht vergessen gehen. Wie gezeigt bleibt
bei allen Autoren, ungeachtet des individuellen
Wahlrechts, die Gemeinde, also ein Kollektiv die
wichtigste Einheit im Freistaat. Allerdings wird auch
in der modernen Demokratie (und keineswegs zu
ihren Ungunsten) die formale Gleichheit der Wahlbe­
rechtigten durch Majorzverfahren, Elektorensysteme
oder föderale Mechanismen (Ständernehr) so relati­
viert, dass sich Mehrheitsverhältnisse oder Sachent­
scheidungen ergeben können, die das reine Volks­
mehr verfälschen - wie zuletzt bei der amerika­
nischen Präsidentenwahl im Jahr 2000. Der wohl
wichtigste Unterschied zu den politischen Ordnungs­
vorstellungen, die sich nach 1776 und 1789 im Wes­
ten ausbreiten, besteht hingegen darin, dass für die
Bündner Traktatverfasser Freiheit und Gleichheit
kein naturrechtlich fundiertes, universales Prinzip

184 Peter Blickle, Kommunalismus und Republikanismus (wie Anm. 11),

S. 60 sowie 66-69 für Graubünden; darauf beruhend, wenn auch

etwas vorsichtiger ders, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftli­

che Organisationsform, Bd. 1: Oberdeutschland, München 2000,

S. 152-154.

185 Für Blickle, Kommunalismus, 2000 (wie Anm. 184), S. 159, ist der

Kommunalismus ein Gegenbegriff zum Feudalismus und «moderner»

als dieser (vgl. auch oben, Anm. 11). Kritik an dieser Vorstellung an­

gemeldet haben Heide Wunder/Carl Hans Hauptmeyer, Zum Feuda­

lismusbegriff in der Komunalismusdiskussion, in: Peter Blickle (Hg.),

Landgemeinde und Stadtgemeinde in 1Vlitteleuropa. Ein struktureller

Vergleich (Historische Zeitschrift. Beihefte, Bd. 13), München 1991,

S. 93-98. Ohne dem Vordenker des «Kornmunalismusv-Konzepts in

seine Domäne hineinreden zu wollen, würde ich mit diesen Kritikern

dafür halten, dass der Kommunalismus des Spätmittelalters und des

16. Jahrhunderts durchaus ein integraler Bestandteil der feudalen Ge­

sellschaft ist. In den folgenden zwei Jahrhunderten kann er nur dort

tragfähige staatliche Strukturen aufbauen, wo er die Herrschaftsfrage

im Sinne der Souveränitätstheorie hierarchisch löst; in der Regel zu­

gunsten der Ratseliten, in Graubünden wenigstens theoretisch zuguns­

ten der Gemeinden.

darstellen, sondern aufgrund historischer Leistungen
der «Altfordercn» erworben sind und von ihren Er­
ben in diesem Geist weiter verteidigt werden müssen.
Besonders deutlich greifbar wird dieses ständische
Freiheitskonzept im Umgang mit den Untertanenlan­
den Veltlin, Chiavenna und Bormio.

Wie hilfreich dabei der herrschaftliche Aspekt
des Souveränitätskonzepts ist, zeigt schon der Titel
eines Buches wie die Gründliche Darstellung der lan­
desherrlichen Rechtsamen der hohen und souverai­
nen Republik Graubünden über die Provinzen Velt­
lin und Clefen, die Johann Baptista von Tscharner
1789 in Chur veröffentlichen wird. Selbst, ja gerade
die Bündner «Patrioten» sehen ihr Ziel darin, die
Herrschaft im Veltlin und in den beiden Grafschaften
zu erhalten, und mit ihnen kommen fast alle Bünd­
ner, wie Napoleon ihnen klarmachen wird, zu spät,
um dieses feudale Relikt gegebenenfalls durch
men zu sichern. Schon 1725, im Vorfeld der Kapitu­
latserneuerung, hat die österreichische Entgegnung
auf die Wohlmeinenden Gedancken eines «Patrio­
ten» die Mängel im Bündner Freiheitsverständnis
vorgeführt. Der Bündner hat die edle Freiheit «als
köstliches Kleinod unserer Pündtner Republic» ge­
priesen, «krafft welcher ein jeder als ein absoluter
und von niemand dependierender Herr über sein
Haab und Gut, Leib und Leben befehlen und was ih­
me die Göttliche Güetigkeit gegönnet hat, ohne ab­
gang und Beschwehrden ruhiglieh besitzen und ge­
niessen kan, und von keinen Oberherrischen Gwalt
ihme Gesätze fürschreiben lassen muß; welche Gna­
de dies ist, kann man sehen auß dem Gegensatz de­
ren rings umb unsher in der unterthänigkeit lebenden
Benachbahrten, welche mit tausenterley Aufflaagen
dermahlen beladen senyt, dass sie kaum überleben
können.» 186 Dem hält der Österreicher entgegen,
dass das, was sein Gegner «von der Löbl. Republic
Freyheit Souverainitet oder Oberherrlichkeit weith­
läuffig anziehet», nur dazu diene, das Mailänder Ka­
pitulat verhasst zu machen. Um so mehr fragt sich
der Kritiker, weshalb der Bündner «die Beherrschung
der benachbahrter Undterthanen sehr schimpflich
angegriffen» habe, wo es doch der «Baurs- und ge­
meine Mass under denen mehristen benachbahrten
Herrschafften in einem unfergleichlich besseren
Standt seye, als in denen Veldtlin- und Clevischen
Graff- und Herrschafften». Die kaiserlichen Unterta­
nen würden durch mehr Privilegien und Freiheiten
geschützt und seien wirtschaftlich erfolgreicher als

die Veltliner. 187 Diese Auseinandersetzung von 1725
fasst zum Schluss dieses Artikels die Möglichkeiten
und Grenzen des frühneuzeitlichen Bündner Repu­
blikanismus noch einmal zusammen: Er ist stolz da­
rauf, dass die oft armen Bauern im Freistaat persön­
lich frei sind und als Teil des Souveräns formal
gleichrangig mit den Eliten an der Herrschaft parti­
zipieren; und gleichzeitig beherrscht diese Demokra­
tie die Untertanen in den gemeinen Herrschaften wie
ein Fürst, ja oft schlechter, weil die Ämter zur indivi­
duellen Bereicherung ausgeübt werden. Keine poli­
tisch denkende, monarchische Obergewalt setzt dem
Walten der Podestaten Grenzen; vielmehr dominie­
ren deren Familien auch den Bundstag, das einzig
denkbare Kontrollorgan und deshalb Adressat er­
folgloser Veltliner Gravamina.

Damit ist zum Schluss wieder das Wirken der
Eliten angesprochen, welche die Ämter sowohl in den
Untertanengebieten als auch in den Drei Bünden mo­
nopolisieren. Schon Bianchi hält dazu fest, was die
Sozialhistoriker des ausgehenden 20. Jahrhunderts
kritisch hervorheben werden, dass nämlich diese
«cariche, ehe quanto piu sono essercitate da una per­
sona, tanto piu la rendono accreditata, autorevole, e
ternuta, cosi ehe di Governo Dernocratico, ch'egli e
nella sua instituzione, viene in questa maniera cl di­
venire meno, che Aristocratico nell'essecuzione, e
negl'effetti». 188 Wie der Venezianer auf Italienisch, so
verbreitet der erwähnte englische Gesandte Abraham
Stanyan sein Bild der Schweizer und Bündner 1714
im Account ofSwitzerland auf Englisch und - die
zeitgenössische Gelehrtenrepublik wichtiger - in
Lucas Schaubs französischer Übersetzung: Uetat de
la Suisse erscheint noch im selben Jahr bei den
schweizstämmigen Gebrüdern Wettstein in Amster­
dam und wird umgehend ein zweites Mal aufgelegt.
Johannes Leonhardi, der schon durch seine lateini-

186 Unpartheyische reflectiones und wohlmeinende gedancken oder be­

trachtungen eines aufrichtigen Ehrlich und recht treu gesinten Patrio­

ten über den jetztmahligen Zustandt seines Vatterlands der 3 .en Pünd­

ten, synoptisch abgedruckt mit Wahrhafft- und Gründtlicher

Gegen-Bericht auf die nebenstehndte so genandte Unpartheyische Re­

flectione ... , o. O. o. ]., S. 3f. Das Vorwort in der Form eines Co­

piaSchreibens vom 28. Febr. 1725 stammt vom österreichischen Ge­

sandten Aegidius Freyherr von Greuth.

187 Reflectiones (wie Anm. 186), S. 4.

188 Bianchi, Relazione (wie Anm. 142) , S. 176f.



Apologia für die undergedruckhte Unschuld oder Vertheidigung
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]. [ca. 1699].

DON LORENZO VERZUSO BERETTI LANDI, Discorso ... pronouncia­

to da D.L.V.B.L ... Ambasciadore alle Repubbliche de Svizzeri,

e Grigioni gli 20. Decembre 1713.

VENDRANlINO BIANCHI, Propositione, 22. Februar 1706.

Proposition, 30. Mai/10. Juni 1706 in Chur.

- Proposition, o. 0.20. Juli 1706.

- Proposition, o. O. 17. Dezember 1706.

ARlvlINIO DANNEBUCHI [= Vendramino Bianchi], Relazione del pa­

ese de' Svizzeri e loro alleati, Venedig 1708.

JEAN BODIN, Les Six Livres de la Republique, Lyon 1593, Nach­

druck Paris 1986.

- De respublica libri sex, Paris 1586.

- Sechs Bücher über den Staat, übers. v. Bernd Wimmer, lVlünchen

1981-1986.

Brieffen so theils von Ihro Durchleuchte dem Printzen de Vaude­

mont, Governatoren zu Mayland, und theils von dem H. D.

Gio. Antonio Serponti, Königlichem Secretario, auß dero Befehl

an Lobliehe Gemaine drey Bündten geschriben worden, o. O. 0.].
(14. Juni 1698).

ULRICH CAlviPELL, Historia Raetica, hg. von Plac. Platt­

ner, Bd. 1 (Quellen zur Schweizer Geschichte, Bd. 8), Basel

1887.

Capitulation des ewigen Friedens und guter Nachbarschafft, Chur

1727.

CARL HEINRICH VON LOTHRINGEN, Prinz von Vaudamont, Copia

Schreibens, o. O. 0.]. (5. Sepzember 1699).

- Copia eines Briefs, o. O. 14. Februar 1706.

- Esame della verita esposto sotto il patrocinio di ... Carlo Enrico

di Lorena ... governatore ... dello stato di Milano. o. O. o. ].

(1699).

Eidgenössische Abschiede (EA).

Factum tale und Gegen-Reflexion, das ist: Gründliche Beantwor­

tung und Errettung des Ao. 1683 abgetruckten Pundts- ... Brieffs

der so genandten Römisch-Catholischer Seits sub Ao. 1684,

außgegebner Reflexion entgegen gesetzt, 8. September 1697.

Gewüsser vatterländischen Herren bedenkliche Discoursen, o. O.

o. ]. (ca. 1699).

Zentralbibliothek Zürich (ZBZ)

Ms. H 327 (J. ]. Scheuchzer, Briefwechsel).

Staatsarchiv Zürich (StAZ)

A 248 16 (Graubünden).

A 248 17 (Graubünden).

B VIII 161 (Abschiede 1700, Malanser Spruch).

Staatsarchiv Graubünden, Chur (StAGR).

Bundstagsprotokolle AB IV 1, Bde. 56, 59, 63, 66, 67.

Averser Landbuch (Statuten), BIN 546.

Ulrich Campell, De Officio Magistratus erga subiectos, B 721.

Guotherzige und fründtliche Vermanung an die drey lobliehen

Pündt, Landesakten A II LA 1 (1603, o. D.).

Handlungen und Urtlen, B 707/3.

Landesakten A II LA 1.

Acht Fragen, den lob]. Gotthauß-Pundt betreffend, erörtert durch

einen Frey- und Wahrheit liebenden Pundts-genossen, o. 0.1700.

Allianz oder Bündnuß entzwischen der durchleuchtigen Republic

Venedig und den lobliehen Drey Pündten der ersten alten Rhae­

tia (17. Dez. 1706), in: Pündtnerische Tractata, Chur 1728, S. 39.

Allianz-Tractat zwischen ihro hochmögenden denen Herren Gen.

Staaten der vereinigten Niederlanden, und der lobl, Hoch­

Rhätischen Republic, so An. 1713 beschlossen und ratificirt

worden, in: Pündtnerische Tractata, Chur 1728, S. 53.

BARTHOLOMÄUS ANHORN, Kurtze Wahrhaffte Relation, o. O.

1622.

- Graw-Pünter-Krieg, hg. von Conradin von Moor, Chur 1873.

- Pündnerischer Handlungen widerholte unnd vermehrte Deduc-

tion, hg. v. Conradin von Moor (Bündnerische Geschichts­

schreiber und Chronisten, Bd. 10), Chur 1877.

Antwort auff ein von Herren Hauptmann Friederich Antoni von

Salis ab Soglio, an die Ehrsammen Gmeinden wider die Statt

Chur abgelassnes Schreiben, o. O. o. ]. [1699].

Gesandter:

189 Dazu Beatrice Bucher, Abraham Stanyan 1705-1714. Die englische

Diplomatie in der Schweiz zur Zeit des spanischen Erbfolgekrieges,

Diss. Zürich 1951.

190 Abraham Stanyan, An account of Switzerland, London 1714, S. 222;

ders., L'etat de la Suisse, Amsterdam 1714, S. 234.

191 Stanyan, Account (wie Anm. 190), S. 225.

sehen und englischen Texte die internationale Wahr­
nehmung des politischen Sonderfalls Graubünden
geprägt hat wie kein anderer, beeinflusst nicht nur
über seine gedruckten Traktate, sondern als Ver­
trauensmann auch durch persönliche Gespräche
Stanyans Einschätzung, zu dessen Korrespondenten
auch Scheuchzer zählt. 189 Gerade die Terminologie
des Engländers und der französischen Übersetzung
zeigen, wie nahe die rätischen Verhältnisse bereits de­
nen sind, die Rousseau, von einem idealisierten Genf
ausgehend, erst ein halbes Jahrhundert später in sei­
ner wirkungsgeschichtlich epochalen Verbindung des
Souveränitätskonzepts mit der direkten Demokratie
und - neu - der naturrechtlicher Gleichheit skizzie­
ren wird.

«The Grisons became Free and Independent»
so Stanyan «and erected themselves into a Dernocra­
tical Commonwealth, whose Sovereign Power is 10­
dged intirely in the People [= une Republique De­
mocratique, dont le Pouvoir Souverain reside en­
tierement dans le Peuple]; every Man in the Country,
from Sixteen Years of Age, having an equal Vote, as
in the Petty Cantons; tho' they have a better "'''L::l>''''''''r-...,.-,

of collecting their Voices, than that of drawing to­
gether the whole of the People». Damit meint
Stanyan die zweistufige Entscheidungsfindung über
das imperative Zuerst legt eine
der Gemeindebürger die der Gemeinde fest,
und entscheidet die Mehrzahl der Gemeinden
über die «Resolutions of the Republick». «Each of
these Communities is governed by its own Municipal
Laws and Customs, chuses its own Magistrates, and
is a sort of Sovereignty [= une espece de
Souverainete], like the Cities in Holland.» 190 Ebenso
wenig wie verkennt allerdings Stanyan die
wahren Machtverhältnisse: «Thus it appears, that
the Sovereignty resides intirely in the Body of the
People: as the Communities generally
chuse the ablest Men for their Deputies, it seldom
happens, that any Community, upon the Report of its

gives its Vote contrary to his Opinion; so
that in Effect, this Republick is govern'd by a few
Leading Men. Yet such of them, as have engaged the
People in bad, or (which is all one with the Multi­
tude) in unsuccessful Measures, have often paid for
it with their Heads.» 191 Vermutlich liefern diese drei
Sätze eine zutreffende Definition der frühneuzeitli­
chen Demokratie, die auch unter heutigen Forschern
Konsen» erzeugen könnte.
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